
Seite 1 von 2 

  

 

   Sitzungsvorlage DS 2017/296 

   Amt für Schule, Jugend, Sport 
Sandra Messer 
(Stand: 26.09.2017) 

Gemeinderat 

öffentlich am 13.11.2017  

 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen: 200.322.105.01 

 

 

Beirat für Schulentwicklungsplanung 

- Besetzung des Beirats mit sachkundigen Personen 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der widerruflichen Bestellung der folgenden Personen als sachkundige Personen für 

den Beirat für Schulentwicklungsplanung wird im Wege der offenen Wahl zugestimmt 

1. Mark Overhage als Vertreter der Gymnasien (Ordentl. Mitglied) 

2. Peter Greiner als Vertreter der Beruflichen Schulen (Ordentl. Mitglied) 

3. Christa Wachter als Vertreterin der Privatschulen (Stellvertreter). 
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Sachverhalt: 

 

Herr OStD Mark Overhage folgt dem im Juli 2017 pensionierten OStD Wolf-

ram Freitag als Geschäftsführender Schulleiter der Gymnasien nach.  

Die Verwaltung schlägt daher vor, Herrn OStD Mark Overhage den Sitz  

im Beirat für Schulentwicklungsplanung zu übertragen. Stellvertreterin von 

Herrn Overhage ist Frau OStD Susanne Lutz (Schulleiterin Spohn-Gymna-

sium). 

 

Dem ebenfalls im Juli 2017 pensionierten Schulleiter der Gewerblichen Schu-

le, Herrn OStD Günther Schuster, folgt Herr OStD Peter Greiner als Ge-

schäftsführender Schulleiter der Beruflichen Schulen nach. Die Verwaltung 

schlägt daher vor, Herrn Peter Greiner (Schulleiter Edith-Stein-Schule) den 

Sitz im Beirat für Schulentwicklungsplanung zu übertragen. Stellvertreter von 

Herrn Greiner ist Herr OStD Hubert Fritz (Schulleiter Humpisschule). 

 

Herr Dr. Gerd Hruza ist als Vertreter der Privatschulen ordentliches Mitglied im 

Beirat für Schulentwicklungsplanung. Stellvertreter von Herrn Dr. Hruza war 

bislang Herr Ulrich Niedermayer. Herr Niedermayer wurde ebenfalls im Juli 

2017 pensioniert, weshalb die Privatschulen Frau Christa Wachter als neue 

Stellvertreterin vorschlagen.  
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